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Die Ausliandschweizer und
ihre Vorsorgemoglichkeiten

Investitionsmoglichkeiten und insbesondere

Grundstuckerwerb in der Schweiz

Fur die Schweizer, die im Ausland
arbeiten, ist es unter Umstanden
wichtig, dass sie einen Teil ihres
Erwerbs in die Heimat uberweisen
und dort anlegen konnen. Psycho-
logisch ebenso wichtig ist die
Moglichkeit, in der Schweiz ein
Grundstuck zu besitzen, als kon-
krete Verbindung zur Heimat und
als Sicherheit im Falle einer Ruck-
kehr. Leider gibt es immer noch
sehr viele Gastlander, die zum
Schutze ihrer Wahrungen rigorose
Bestimmungen zur Einschrankung
oder gar zur Unterbindung der
Ausfuhr von Devisen erlassen.

Die Lage in der Schweiz war
insofern besonders geartet, als
sich diese aus den bekannten
Grunden genotigt sah, gewisse
gesetzliche Massnahmen zu tref-
fen zur Abwehr einer Uberfrem-
dung schweizerischen Grund und
Bodens sowie zur Eindammung
der ungeheuren auslandischen
Kapitalzuflisse in unser Land. In
beiden Fallen waren unsere Be-
horden, mit Rucksicht auf einge-
gangene internationale Verpflich-
tungen zur Gleichbehandlung der
Personen mit Wohnsitz im Ausland
gezwungen, keine Ausnahmen

Auslandschweizer und AHV/IV

Am6.Juli1947 hatdas Schweizer-
volk mit erdruckender Mehrheit
und bei einer Stimmbeteiligung
von 80% das Bundesgesetz uber
die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung angenommen. Das
Bundesgesetz lber die Invaliden-
versicherung trat seinerseits am
1. Januar 1960 in Kraft.

Die Auslandschweizer wurden in
der Sozialversicherung nicht ver-
gessen. Wahrend die AHV fir die
Einwohner der Schweiz obliga-
torisch erklart wurde, konnten
unsere Landsleute im Ausland der
AHV unter bestimmten Bedin-
gungen freiwillig beitreten.

Im Jahre 1979 kann die AHV
voller Genugtuung auf 31 Jahre
des Bestehens zurlickblicken. Das
Gesetz erfuhr nicht weniger als 9
Revisionen, von denen 2 den
Auslandschweizern eine ausser-
ordentliche  Beitrittsmoglichkeit
gewahrten. Die AHV-Revision

von 1973 fuhrte dazu, dass unge-
fahr 13000 Auslandschweizer neu
beitraten.

Gegenwartige Lage

Die Anfange unseres Sozialver-
sicherungssystems wirken be-
scheiden, hielten sich doch die
Renten von 1948 noch zwischen
480 und 1500 Franken im Jahr.
Eine entscheidende Wende brach-
te die 8. Revision. Damals wurden
die Renten verdoppelt, wahrend
die Beitrage nur um 50% anstie-
gen. Die 9. Revision fuhrte ihrer-
seits ein wertvolles neues Element
ein mit der Dynamisierung der
ordentlichen Renten nach Mass-
gabe der Entwicklung von Lohnen
und Lebenshaltungskosten.
Grundsatzlich erfolgt die Dynami-
sierung der Renten automatisch
alle zwei Jahre auf Beginn des
nachsten Kalenderjahres, sofern

zugunsten der Auslandschweizer
zu konzedieren. Trotzdem ist es
dank der guten und engen Zusam-
menarbeit zwischen den zustandi-
gen Behorden und der Ausland-
schweizerorganisation stets ge-
lungen, pragmatische Losungenzu
finden, die den Interessen der Aus-
landschweizer Rechnung tragen.
Gegenwartig bestehen fur Aus-
landschweizer keine gesetzlichen
Hindernisse fur Investitionen in
der Schweiz.

die Lohne und Lebenskosten den
gesetzlichen Schwellenwert er-
reicht haben. Die Einkommens-
grenze, bis zu welcher die sin-
kende Beitragsskala — ein Eckstein
der Versicherung fur Ausland-
schweizer! - gilt, wurde auf
25200 Fr. erhoht. Diese Mass-
nahme milderte in zahlreichen
Fallen die Wirkung der Erhohung
der Beitrage.

Fur Versicherte, die ihren Beitrag
allein bestreiten (d.h. ohne Be-
teiligung des Arbeitgebers) — also
auch fur die freiwillig versicherten
Auslandschweizer — wurden bei
der 9. Revision die Pramien um
0,5% heraufgesetzt, d.h. von 8,3
auf 8,8% des Erwerbseinkom-
mens. Die Altersgrenze der Ehe-
frau wurde fiir den Bezug der
Ehepaaraltersrente von 60 auf 62
und der Zusatzrente von 45 auf 55
Jahre neu festgelegt.
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Beitritt
zur freiwilligen AHV

Jeder Auslandschweizer kann der
freiwilligen AHV beitreten, sofern
er das 50. Altersjahr nicht voll-
endet hat oder seine Anmeldung
innert eines Jahres nach Austritt
aus der obligatorischen AHV ein-
reicht und der Mann das 64. und
die Frau das 61. Lebensjahr nicht
uberschritten haben.

Bei der Immatrikulation im Aus-
land kann der Auslandschweizer
erklaren, ob er der freiwilligen
AHV beitreten will. Die schweize-
rischen Vertretungen im Ausland
sind befugt, die Anmeldungen
entgegenzunehmen, die Beitrage
festzusetzen und einzuziehen so-
wie die Renten auszurichten. Die
Rentenbetreffnisse berechnet da-
gegen die Schweizerische Aus-
gleichskasse in CH-1211 Genf,
14, rue Rothschild; sie verwaltet
die Dossiers aller Mitglieder der
freiwilligen AHV.

Vollrente - Teilrente

Eine Vollrente kann jedes Mitglied
der freiwilligen AHV beanspru-
chen, dessen Beitragsdauer gleich
lang ist, wie jene seines Jahr-
ganges in der Schweiz. Weist
seine Beitragsdauer Licken auf,
gelangt er in den Genuss einer
Teilrente.

Im Gefolge der 9. AHV-Revision,
die am 1.Januar 1979 in Kraft trat,
wurden anstelle der 25 Renten-
skalen deren 44 neu eingeflhrt.
Mit dieser Neuordnung wird dem
schon bisher geltenden Prinzip,
dass die Rentenhohe im richtigen
Verhaltnis  zur  Beitragsdauer
stehen soll, vermehrt Rechnung
getragen. Wahrend nach dem
friheren System auch -bei gros-
seren Licken in der Beitragslei-
stung die Vollrente nach der
Rentenskala 25 bewilligt werden
konnte, sofern nicht nur ganz
kurze Zeit Beitrage geleistet wur-
den, zieht nach neuem Recht
schon eine geringflugige Lucke die
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Ausrichtung einer Teilrente nach
sich, auch wenn der Versicherte
wahrend einer vergleichsweise
langen Zeit Beitrage entrichtet hat.
Far einen Alleinstehenden, so
etwa fur eine ledige Person, kann
die Vollrente heute zwischen 525
und 1050 Fr. im Monat liegen,
wobei der genaue Betrag vom
durchschnittlichen Jahresver-
dienst des Berufstatigen abhangt,
von dem die Beitrage geleistet
wurden. Da die Teilrente auf
derselben Grundlage berechnet
wird, kann sie, je nach der Lage
des einzelnen Falles, hoher sein als
die niedrigste Vollrente.

Leistungen der AHV

Im folgenden seien die verschie-
denen Leistungen der AHV aufge-
fuhrt, ohne indessen alle Voraus-
setzungen aufzahlen zu konnen,
die fur deren Bezug vorliegen
mussen. :

— einfache Altersrente (ab 65
Jahre fur den Mann, ab 62 Jahre
fur weibliche Versicherte),

- Ehepaars-Altersrente (Gatte 65
Jahre, Gattin 62 Jahre oder min-
destens zur Halfte invalid),

- Zusatzrente fur die Ehefrau
(nach vollendetem 55. Altersjahr
der Ehefrau),

- Kinderrente,

- Rente oder einmalige Abfin-
dung fur Witwen,

- einfache Waisenrente, sofern
nur ein Teil der Eltern gestorben ist
und doppelte Waisenrente, wenn
beide Eltern gestorben sind,

- Hilflosenentschadigung,

- Hilfsmittel.

Auslandschweizer konnen nach
der Heimkehr eine ausserordent-
liche AHV-Rente beanspruchen,
sofern ihr Einkommen die gesetz-
lich vorgeschriebenen Grenzen
nicht erreicht, auch wenn sie nie
Beitrage an die AHV geleistet
haben.

Die Invaliden-
versicherung (1V)

Jede Person, welche der freiwil-
ligen AHV beitritt, ist auch gegen

das Risiko der Invaliditat ver-
sichert. Auf diesem Gebiet sind
folgende Leistungen vorgesehen:
- Wiedereingliederungsmass-
nahmen mit dem Ziel, die gegen-
wartige oder kunftige Erwerbs-
fahigkeit zu erhohen; erweist sich
die Wiedereingliederung als un-
moglich oder reicht fur sie die
Erreichung des gesteckten Zieles
nicht aus, werden folgende Geld-
leistungen bewilligt:

— einfache Invalidenrente

— Ehepaars-Invalidenrente, so-
fern der Ehemann invalid und die
Ehefrau 62 Jahre alt ist oder
mindestens zur Halfte invalid ist,
— Zusatzrenten fur die Ehefrau,

- Rente fur jedes Kind,

- Hilflosenentschadigung.

In der Regel werden Wiederein-
gliederungsmassnahmen einzig in
der Schweiz durchgefuhrt; nur
ausnahmsweise geschieht dies im
Ausland. Um in den Genuss einer
Invaliden- oder AHV-Rente zu
gelangen, hat sich der versicherte
Auslandschweizer bei der schwei-
zerischen Vertretung, bei der er
immatrikuliert ist, anzumelden. Die
Invalidenrenten werden nach den
gleichen Regeln wie die Alters-
renten bemessen. Sie werden bei
Erreichen der Altersgrenze durch
die Altersrenten abgelost.

Fursorgeleistungen

Firsorgeleistungen konnen im
Bedarfsfall Auslandschweizern
gewahrt werden, die sich wohl
rechtzeitig bei der freiwilligen
AHV/IV versichert haben, aber
schon vor Ablauf eines vollen
Beitragsjahres infolge Eintritts des
Versicherungsfalles (Alter, Todes-
fall oder Invaliditat) auf Leistun-
gen angewiesen sind.

Die Auslandschwei-

zerinnen in der AHV

Grundsatzlich gelten fur die frei-
willige Versicherung der Ausland-
schweizerinnen  die  gleichen
Regeln, wie fir mannliche Aus-
landschweizer. Einzelne Abwei-



chungen von dieser Regel ergeben
sich aus der Natur der Sache:

a) Gehorte eine Auslandschwei-
zerin unmittelbar vor der Ehe-
schliessung mit einem Schweizer-
burger der AHV an, kann sie die
Versicherung weiterfuhren, wenn
sie innert eines Jahres nach der
Heirat eine entsprechende Er-
klarung abgibt und ihr Gatte nicht
auch der AHV angehort.

b) Ist eine Schweizerin mit einem
Auslandschweizer verheiratet,
welcher der AHV nicht beitreten
will, kann sie der Versicherung
nicht auf eigene Rechnung bei-
treten.

c) Eine verheiratete Schweizerin
kann der freiwilligen AHV bei-
treten, wenn sie seit mindestens
einem Jahr von ihrem Gatten
getrennt lebt und keine Aussicht
auf Wiederaufnahme des gemein-
samen Haushaltes besteht. Ist sie
bei der Trennung mehr als 50
Jahre alt, muss sie, um Mitglied
der freiwilligen AHV zu werden,
ihren Beitritt innert eines Jahres
seit erfolgter Trennung erklaren.
d) Witwen oder geschiedene Ehe-
frauen eines Auslandschweizers
konnen der freiwilligen AHV bei-
treten, wenn ihr friherer Gatte
nicht Mitglied derselben war. Der
Beitritt steht ihnen offen innert
eines Jahres seit Todesfall oder
Scheidung. Diese Frist gilt einzig
fur Schweizerinnen, die mehr als
50 Jahre alt waren im Zeitpunkt,
da sie Witwen oder geschieden
wurden; die Ubrigen konnen mit
dem Beitritt zuwarten; die Ver-
sicherung gilt aber nicht rick-
wirkend, so dass sich eine Bei-
tragslicke ergeben kann.

e) Auslandschweizerinnen, die
einen Auslander heiraten, kdnnen
bis zum 50. Altersjahr der frei-
willigen AHV beitreten. Uben sie
keine Erwerbstatigkeit aus, zahlen
sie einen Jahresbeitrag zwischen
188 und 9400 Fr., je nach Ver-
mogen, Einkommen und den vom
Ehemann erbrachten Unterhalts-
leistungen.

f) Ehefrauen von Versicherten und

Witwen brauchen keine Beitrage
zu entrichten, solange sie nicht
erwerbstatig sind.

g) Auslandschweizerinnen kon-
nen eine einfache ordentliche
Altersrente beanspruchen nach
Vollendung des 62. Altersjahres,
wenn sie auf eigene Rechnung
wahrend mindestens eines Jahres
Beitrage geleistet haben. Fiir ver-
heiratete Frauen besteht ein sol-
cher Anspruch nur, wenn der
Ehegatte nicht selbst eine Rente
beziehen kann (Ehepaars-Alters-
rente).

g) Die Inlandschweizerin, die uber
ihren Gatten Mitglied der AHV ist
und infolgedessen nie selber Bei-
trage bezahlt hat, kann vom 62. Al-
tersjahr an eine einfache ausser-
ordentliche Rente beanspruchen;
diese «beitragslose Rente» ent-
spricht einer einfachen Minimal-
rente, solange ihr Gatte noch nicht
65 Jahre alt ist und deshalb noch
keine einfache Vollrente fordern
darf. Die Zusprechung einer aus-
serordentlichen Rente an die Ehe-
frau ist in derartigen Fallen immer-
hin an die Bedingung geknupft,
dass die Versicherte Wohnsitz in
der Schweiz hat. Solange sie im
Ausland wohnt, hat sie kein An-
recht auf ausserordentliche Rente,
weil beitragslose Renten nicht
exportiert werden durfen.

Einige Zahlen

Ende 1977 gehorten 67 385 Aus-
landschweizer der freiwilligen
AHV an, 36509 als Pramienzahler
und 30876 als Rentner. Die ein-
bezahlten  Beitrage = machten
31,2 Mio. aus, die ausgerichteten
Renten 206,8 Mio. Fr. oder 6,6 mal
mehr als die Beitrage. Die Diffe-
renz von 175,6 Mio. wurde von
der obligatorischen AHV Uuber-
nommen.

Auslandschweizer

Der Beitritt zur frei-
willigen AHV/IV ist in
lhrem Interesse

Basler Leckerli,
in alle Welt

Seit flinf Generationen gilt unsere ganze
Liebe dieser herrlichen, knusprigen Basler
Spezialitat, und mit besonderer Freude
pflegen wir auch den Versand in alle
Richtungen der Windrose.

Verpackt sind unsere Leckerli in einer
prachtigen Dose, die wir letztes Jahr zur
Feier des 80jahrigen Bestehens des
Schweizerischen Landesmuseums in Zu-
rich gestaltet haben. Sie zeigt farbenfrohe
Stickereien aus dem Kanton Graubtinden.
Als Vorlage diente uns eine reichbestickte
Engadiner Kammtasche aus der umfang-
reichen Textilsammlung des Museums.

In den angegebenen Preisen ist alles
inbegriffen wie Porto, Verpackung und
Versicherung. Die Bezahlung ist sehr ein-
fach: legen Sie |hrer Bestellung einen
Scheck in Schweizerfranken bei oder
libergeben Sie den Zahlungsauftrag der
Post, Ihrer Bank oder |hren Freunden hier
in der Schweiz.

Wir freuen uns, wenn wir auch lhnen recht
bald einen stssen Gruss aus Basel senden
durfen.

LQiderli-Huus

Gerbergasse 57, CH-4001 Basel

Bankzahlung: Schweiz. Bankverein,
Basel, Konto: 12-839638

Postzahlung: Postcheckamt Basel
Konto: 40-15326

Basler Leckerli

Preis: An die Schweiz angrenzende
Staaten SFr.46.-, Ubriges Europa SFr.
48.50, Ubersee/Ferner Osten SFr.50.50.
(Land- und Seeweg, Porto und Versiche-
rung inbegriffen)

Bestellung an Lackerli-Huus, Gerbergasse
57, CH-4001 Basel

Bitte senden Sie an nachstehende Adresse
eine Haushaltdose zum Preis von SFr.
46.-/48.50/50.50.

Name:

Adresse:

Land:

Zahlungsart: NHG
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Solidaritatsfonds der Auslandschweizer

Allgemeines

Genossenschaft mit Ausfallgaran-
tie des Bundes flir die statutarisch
vorgesehenen Entschadigungen.
Gegrundet 1958 dank Zusammen-
arbeit der Neuen Helvetischen
Gesellschaft und des Bundes.

Mitgliedschaft

Der Beitritt empfiehlt sich fir alle
Auslandschweizer, deren Existenz
sich auf ein Einkommen im Aus-
land grundet: Selbstandig Erwer-
bende und Angestellte, aber auch
Pensionierte und Rentner.
Wichtig: mehrere Mitglieder der-
selben Familie konnen selbstandig
beitreten, also auch Ehepartner
und Kinder, die kein eigenes Ein-
kommen haben, sondern von der
Existenz eines anderen Familien-
mitgliedes abhangen.

Zweck

a) Sparanlage in stabiler Wah-
rung (Schweizerfranken); von der
schweizerischen Verrechnungs-
steuer (35%) befreit; bessere
Sparmoglichkeiten durch Beitritt
mehrerer Familienmitglieder.

b) Rasch auszahlbare Pauschal-
entschiadigung im Fall von
Existenzverlust eines Genossen-
schafters infolge politischer Ereig-
nisse (Krieg, innere Unruhen, all-
gemeine politische Zwangsmass-
nahmen wie zum Beispiel Ver-
staatlichung, Ausweisung, Entzug
der Arbeitsbewilligung). Fur sol-
che Félle gibt es sozusagen keine
anderweitigen Absicherungsmog-
lichkeiten.

Wichtig: a) und b) schliessen
einander nicht aus. Wer eine Pau-
schalentschadigung bezieht, be-
halt das Anrecht auf Ruckerstat-
tung der Sparanlage. Dank der
Kombination von Sparanlage und
Absicherung ist heute der
Beitritt zum Fonds vorteil-
haft.
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Beitrage
der Genossenschafter

Zwei Moglichkeiten:

- entweder einmalige Sparein-
lage von sFr. 450- bis sFr.
36000.—-

- oder jahrliche Spareinlage von
sFr. 25— bis sFr. 2000.-

Wahl zwischen

drei Risikoklassen

Je nachdem, ob mehr Gewicht auf
Sparen oder auf Pauschalentscha-
digung (im Fall von Existenzver-
lust) gelegt wird. Diese Wahl und
die Dauer der Mitgliedschaft be-
stimmen die Hohe der Riickzah-
lungen.

Riuckzahlung

Bei Austritt des Genossenschaf-
ters und unter Berlicksichtigung
des Risikobeitrages:

- einmalige Spareinlagen mit
kapitalisierten Zinsen (von 2% bis
3%%)

- jahrliche Spareinlagen zu einem
wachsenden Prozentsatz, von
60% (nach 1 Jahr) bis beispiels-
weise 175% (nach 30 Jahren)
usw.

Trotzdem die Anlagen zwei ver-
schiedenen Zwecken dienen, las-
sen sich die Ertrage mit denen
eines Sparheftes vergleichen, vor
allem, weil sie von der schweizeri-
schen Verrechnungssteuer befreit
sind.

N.B. Die Erben eines Genossen-
schafters haben Anrecht auf
Ruckzahlung der Sparanlage in
der Hohe des Betrages, der dem
Verstorbenen zum Zeitpunkt sei-
nes Ablebens zustand.

Dauer
der Mitgliedschaft

Unbegrenzt. Die Genossenschaf-
ter konnen jederzeit ihren Austritt
erklaren und die Ruckzahlung
ihrer Sparanlage verlangen. Im
Unterschied zur AHV kennt der
Fonds keine Altersgrenze.

Fristen

a) Karenzfrist in bezug auf die
Pauschalentschadigung. Fir Aus-
landschweizer, die fruher als §
Jahre nach ihrer Auswanderung
beitreten: 1 Jahr. Spater als 5
Jahre: 2 Jahre Karenzfrist.

b) Ruckzahlung der einmaligen
Spareinlagen mit Zinseszinsen:
frihestens nach 3 Jahren.

Verpflichtungen

1) Verwaltungskostenbeitrage;
fur Einmaleinlagen: keine

fur jahrliche Einlagen: je nach
Risikoklasse, von 2% bis 10%.

2) Einmalig, beim Beitritt: Zeich-
nung eines Anteilscheins von
sFr. 25— (nicht riickzahlbar).

Als Zeichen
der Solidaritat

eignet sich am besten die jahrliche
Sparanlage von sFr. 100.- in
Risikoklasse Ill. Vorteilhaft fur den
Genossenschafter wie fur den
Fonds.

N.B. Man kann auch Geschenk-
scheine zeichnen, ohne Mitglied
zu werden. Beim Fonds zahlt jeder
Beitritt doppelt: fur Sie und fur
ihn!

Solifonds - Sowieso

Auskunft und

Informationsmaterial
Diplomatische und konsularische
Vertretungen der Schweiz oder
direkt beim Solidaritdtsfonds
der Auslandschweizer, Guten-
bergstrasse 6, CH-3011 Bern.




Die Auslandschweizer und die
Versicherungsmoglichkeiten namentlich gegen
Krankheit und Unfall

Allgemeines

In der Schweiz ist der Beitritt zu
einer Krankenversicherung nach
wie vor freiwillig, nachdem Volk
und Stande am 8. Dezember 1974
nach einem scharfen Kampf ein
Volksbegehren abgelehnt haben,
das diesen Versicherungszweig flir
jedermann obligatorisch erklaren
wollte. Daher ist niemand automa-
tisch gegen Krankheitsfolgen ver-
sichert, es sei denn, kantonale
oder kommunale Vorschriften
sahen die obligatorische Kranken-
versicherung fur bestimmte Bevol-
kerungsschichten vor (zum Bei-
spiel fur Personen in beschei-
denen Verhaltnissen) oder es be-
stande eine kollektive Krankenver-
sicherung flr das Betriebsper-
sonal.

Im weitern ist die schweizerische
Krankenversicherung individuell,
d.h. die Versicherung eines Fami-
lienvorstandes deckt nicht die
ubrigen Familienmitglieder; diese
mussen sich gesondert versichern.
Endlich wird die Krankenversiche-
rung durch eine Vielzahl von
Krankenkassen getragen, deren
Versicherungsbedingungen
manchmal zum Teil sehr verschie-
densind. Ihre Statuten und Regle-
mente mussen zwar alle dem
Bundesgesetz Uber die Kranken-
und Unfallversicherung vom 13.
Juni 1911 (KUVG) entsprechen;
dieses enthalt aber nur Minimal-
vorschriften.

Wer seinen Wohnsitz aus dem
Ausland in die Schweiz verlegt,
muss selbst die notwendigen
Schritte unternehmen, um der
Krankenkasse seiner Wahl beizu-
treten. Ein «Verzeichnis der vom
Bund anerkannten Krankenkas-
sen» kann bei der Eidgendssi-

schen Drucksachen- und Mate-
rialzentrale in Bern bezogen wer-
den.

Die Statuten der Krankenkassen
konnen eine Karenzfrist ausbe-
dingen (Dauer von drei Monaten,
wahrend denen der Versicherte
keine Kassenleistungen beanspru-
chen kann; bei der Mutterschafts-
versicherung genugt es, wahrend
neun Monaten einer oder meh-
reren Krankenkassen angehort zu
haben, ohne dass die Mitglied-
schaft wahrend mehr als drei
Monaten unterbrochen  war),
einen allfalligen Vorbehalt (Aus-
schluss einer beim Eintritt beste-
henden Krankheit wahrend hoch-
stens funf Jahren) und schliess-
lich hochstzulassiges Alter im
Zeitpunkt der Anmeldung. Immer-
hin haben zahlreiche Kassen die
Karenzfrist aufgehoben und ver-
schiedene Kassen legen kein Ein-
trittsalter mehr fest (so etwa die
Schweizerische Christlichsoziale
Kranken- und Unfallversiche-
rungskasse, die Krankenkasse flr
den Kanton Bern sowie die Kran-
kenkasse Zurzach). Dartber hin-
aus konnen die Auslandschweizer
bei zahlreichen Krankenkassen
aus den von der Schweiz abge-
schlossenen Sozialversicherungs-
vertragen und einem privaten Ab-
kommen der Auslandschweizer-
organisation Nutzen ziehen, von
denen gleich noch die Rede sein
wird. Die privaten Versicherungs-
gesellschaften betreiben in der
Schweiz ebenfalls die Krankenver-
sicherung, jedoch ohne dem vor-
erwahnten Gesetz von 1911
unterworfen zu sein.

Freiziigigkeit

Bis heute hat die Schweiz 18
zweiseitige Sozialversicherungs-
abkommen abgeschlossen, wel-

che die Freizugigkeit zwischen der
Krankenversicherung eines frem-
den Staates und einer schweizeri-
schen Krankenkasse vorsehen.
Aber der Auslandschweizer, der
von dieser Moglichkeit Gebrauch
machen will, darf nicht Ubersehen,
dass er nur drei Monate Zeit hat,
um nach seiner Heimkehr einer
Krankenkasse beizutreten.

Die Verhandlungen, welche den
Abschluss weiterer zweiseitiger
Sozialversicherungsabkommen
zum Ziel haben, werden fortge-
setzt. Bis heute hat die Mehrheit
der Staaten Europas solche
Staatsvertrage unterzeichnet. Es
handelt sich um folgende Lander:
Osterreich, Belgien, Danemark,
Spanien, Frankreich, Grossbritan-
nien, Griechenland, ltalien, Liech-
tenstein, Luxemburg, Nieder-
lande, Portugal, Bundesrepublik
Deutschland, Schweden, Tsche-
choslowakei, Turkei, USA und
Jugoslawien. Auf dem Gebiet
dieser Staaten wohnen annahernd
80% der Auslandschweizer.

Die Auslandschweizerorganisa-
tion ihrerseits hat 1974 Verhand-
lungen mit der Union Schweizeri-
scher  Krankenkassen-Verbande

aufgenommen. Diese fuhrten am
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6. Marz 1976 zur Unterzeichnung
eines Abkommens, das es Aus-
landschweizern bis zum 70. Al-
tersjahr ermoglicht, der Mehrheit
der Kassen innert sechs Monaten
nach der Heimkehr beizutreten,
ohne eine Beitrittspauschale ent-
richten zu mussen. Die Limite von
70 Jahren geht auf Verlangen der
Krankenkassen zuruck; die Mehr-
heit der Schweizer, die nach
Aufgabe der Erwerbstatigkeit in
die Schweiz zurtickkehrt, ist im
Durchschnitt zwischen 62 und 67
Jahre alt. Hauptvorteil dieser Ver-
einbarung ist, dass sie einem jeden
Auslandschweizer, ob vorher ver-
sichert oder nicht, den Beitritt zu
einer schweizerischen Kranken-
kasse gestattet, selbst wenn zwi-
schen dem fruheren Aufenthalts-
staat des Betreffenden und der
Schweiz kein zweiseitiges Sozial-
versicherungsabkommen besteht.
Im Bereich der Krankenversiche-
rung sind somit gewichtige Fort-
schritte erzielt worden, wenn auch
die schweizerischen Kassen nach
wie vor die Moglichkeit besitzen,
wahrend hochstens funf Jahren
Vorbehalte hinsichtlich von
Krankheiten zu machen, unter
denen ein neuer Versicherungs-
nehmer leiden konnte oder gelit-
ten hat. Aber die gleiche Regelung
gilt auch fur die Inlandschweizer,
die einer Kasse beitreten oder von
der einen zur andern wechseln.

Befristete Kranken-
und Unfallversicherung
bei
Schweizeraufenthalt

Aus Kontrollgrinden konnen die
schweizerischen Krankenkassen
jenseits der Schweizergrenze
keine dauernde Schadendeckung
gewahren. Daher hat das Aus-
landschweizersekretariat mit den
nachstehend aufgefuhrten Gesell-
schaften abgeklart, in welcher
Weise die Auslandschweizer fur
die Dauer ihres Aufenthalts in der
Heimat eine Krankheits- und Un-
fallversicherung abschliessen
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konnten. Es wurde eine Art
«Reiseversicherung»  vereinbart,
die nicht bloss allfallige Personen-
schaden, sondern auch den Dieb-
stahl von Gepackstlcken sowie
andere Risiken einschliesst, die
nach der Ankunft in der Schweiz
entstehen konnen. Derartige Ver-
trage konnen fur mindestens eine
Woche oder hochstens ein Jahr
abgeschlossen werden. Die Pra-
mien sind begreiflicherweise rela-
tiv hoch. Daher ware das Ausland-
schweizersekretariat bereit, den
Abschluss einer Kollektivversiche-

rung gegen die Folgen von Krank-
heit und Unfall in Erwagung zu
ziehen, wenn sich das Bedurfnis
nach einem solchen Abkommen
abzeichnete.

Die vier Gesellschaften, welche
heute zugunsten der Ausland-
schweizer in der Heimat eine
Reiseversicherung abschliessen,
sind folgende: Elvia Versiche-
rungs-Gesellschaft, Sitz Zurich,
Europaische Reise-Versicherungs
AG, Basel, Intertours-Winterthur
sowie Zurich-Versicherungen,
Generalagentur Bern.

kassen beitreten.

abschliessen.

- Wer einer schweizerischen Krankenkasse beitreten
will, muss in der Schweiz Wohnsitz nehmen.

- Jeder Auslandschweizer, der das 70. Altersjahr
noch nicht vollendet hat, kann innert 6 Monaten nach
seiner Heimkehr einer unter zahlreichen Kranken-

- Dank der in den Sozialversicherungsabkommen
vorgesehenen Freiziigigkeit konnen zahlreiche Ausland-
schweizer aus der Krankenkasse im Ausland in eine
schweizerische Kasse libertreten.

- Fiir einen voriibergehenden Aufenthalt in der Heimat
konnen die Auslandschweizer einen befristeten
Krankheits- und Unfallversicherungsvertrag

Vorkehren fur eine
Ubersiedlung nach der Schweiz

Verlasst ein Auslandschweizer sei-
nen Aufenthaltsstaat, um in die
Heimat zuruckzukehren, ist er mit
einer ganzen Anzahl von admini-
strativen Fragen konfrontiert, die
er losen sollte, bevor er diese in
einem muhsamen schriftlichen
Verfahren bereinigen muss.

Als besonders praktisch hat es sich
erwiesen, in einem besondern
Ordner samtliche personliche
Akten und Familiendokumente
aufzubewahren, damit den ver-
schiedenen Behorden jene Unter-
lagen vorgewiesen werden kon-
nen, die sie regelmassig verlan-
gen: Pass, Geburts- und Heirats-
urkunde, Aufenthalts- oder Nie-
derlassungsbewilligung, Fami-
lienbuchlein, Steuererklarungen,

Dienstbtichlein,  AHV-Ausweis,
Arbeitszeugnisse, Schulausweise,
Impfscheine, Versicherungs-
policen, Fuhrerausweis usw.

Im Ausland

Nicht nur von Freunden und Be-
kannten sollte man vor der Uber-
siedlung Abschied nehmen, son-
dern auch von zwei Amtsstellen,
bei denen man seine Ruckreise
melden muss:

a) den Behorden des Gastlandes
und

b) der schweizerischen Vertre-
tung, bei der man immatrikuliert
ist.

Von der zweiten Instanz bezieht
man mit Vorteil das Formular
«Eigenerklarung fir Ubersied-



lungsgut», weil es die schweizeri-
schen Zollformalitaten bei der
Ubersiedlung erleichtert.

In der Schweiz

Nach der Ruckkehr in die Schweiz
ist der Auslandschweizer gehal-
ten, binnen 14 Tagen auf der Ein-
wohnerkontrolle der Gemeinde,
wo er Wohnsitz nehmen will oder
wo er sich vorubergehend aufhalt,
vorzusprechen, am besten ver-
sehen mit dem vorerwahnten Ord-
ner. Wehrpflichtige dagegen ha-
ben nur 8 Tage, um sich beim Sek-
tionschef der neuen Wohnsitz-
gemeinde und beim Kreiskom-
mandanten zu melden.

Der neue Mietvertrag sowie die
Aufenthalts- oder Niederlas-
sungsbewilligung sind unentbehr-
lich zur Erlangung einer even-
tuellen Zollbefreiung des Umzugs-
gutes.

Einige Hinweise

Es empfiehlt sich, die Heimkehr
sorgfaltig vorzubereiten und fruh
genug hinter diese Aufgabe zu
gehen. Obwohl kaum ein Fall
gleich liegt wie der andere, durften
doch nachstehende Punkte fir
jeden heimkehrenden Ausland-
schweizer von Bedeutung sein:

1. Suche nach einem neuen Ar-
beitsplatz

2. Wah! einer neuen Wohnung,
eines Hauses oder Heims

3. Ausbildung der Kinder

4. Umzug (Transport, Zollformali-
taten fur Mobiliar und Motorfahr-
zeuge)

5. Versicherungen: Krankheit, Un-
fall, AHV/IV usw.
6. Militarische
(Meldung der
obligatorisches
spektion usw.)

Obliegenheiten
Heimkehr, WK,
Schiessen, In-

Die Auslandschweizer und die
Arbeitslosenversicherung

Am 1. April 1977 sind flr die
Dauer von funf Jahren die Uber-
gangsbestimmungen zur schwei-
zerischen  Arbeitslosenversiche-
rung in Kraft getreten.

Die wichtigste Neuerung des
Ubergangsrechts besteht in der
Pflicht aller Personen, die auf
Grund des AHV-Gesetzes obliga-
torisch versichert sind und von
einem Arbeitgeber entlohnt wer-
den, fir ihr Einkommen aus un-
selbstandiger Erwerbstatigkeit
Beitrage an die Arbeitslosenversi-
cherung zu leisten. Die Aus-
gleichskassen der AHV sind be-
auftragt, die Beitrage flir die
Arbeitslosenversicherung bei den
Arbeitgebern  einzuziehen, die
ebenfalls beitragspflichtig sind.
Wer Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung beanspruchen will,
muss in den 365 Tagen vor seinem
Gesuch wahrend mindestens 150
vollen Tagen gearbeitet und Bei-
trage bezahlt haben.

Wichtig: Wahrend ihres Aufent-
haltes jenseits der Landesgrenze
konnen Auslandschweizer von der
schweizerischen Arbeitslosenver-
sicherung keine Taggelder bezie-
hen, doch dirfen sie nach der
Ruckkehr in die Schweiz Ver-
sicherungsleistungen beanspru-
chen, wenn sie bestimmte Bedin-
gungen erflillen (fur die Grenz-
ganger vgl. S.30 hienach).

Erster Fall

Ein Schweizer, der sich langer als
ein Jahr im Ausland aufgehalten
hat und sich Uber 150 volle
Arbeitstage unselbstandigen Er-
werbs ausweist, kann von der
Arbeitslosenversicherung ein Tag-
geld von hochstens 52 Franken fur
Alleinstehende und 62 Franken fiir
Ehepaare beanspruchen. Hin-
sichtlich der Fristen sei festgehal-
ten, dass der Anspruch auf
Arbeitslosenunterstlitzung wah-
rend eines Jahres nach dem
Datum der Heimkehr besteht und

7. Transferfragen

8. Fragen der Arbeitslosenversi-
cherung oder von Fursorgelei-
stungen

9. Steuerpflicht

10. Vorschriften Uber die Einfuhr
von Haustieren

dass fur die ersten 25 gestempel-
ten Tage keine Leistungen er-
bracht werden, d.h. wahrend der
Karenzfrist, die alle trifft, die keine
Beitrage geleistet haben.

Der Auslandschweizer muss aus-
serdem der Arbeitsvermittiung
ohne Vorbehalt zur Verfligung
stehen.

Zweiter Fall

Hat der zur Erwerbstatigkeit oder
beruflichen Fortbildung unter-
nommene Auslandaufenthalt
nicht langer als ein Jahr gedauert,
muss der Gesuchsteller nach-
weisen, dass er in den 365 Tagen
vor seiner Ausreise wahrend 150
Tagen gearbeitet und Beitrage be-
zahlt hat. Das Taggeld wird nach
Massgabe des Lohnes bemessen,
den der Empfanger vor seiner
Ausreise in der Schweiz verdient
hat. In diesem Fall erhalt der
Arbeitslose die  Unterstltzung
ohne Karenzfrist.
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Dritter Fall

Personen, die nach Abschluss
ihrer Berufsausbildung im Ausland
in die Schweiz zurtickkehren oder
zu einer Erwerbstatigkeit infolge
Scheidung, Tod oder Invaliditat
des Ehegatten gezwungen sind,
unterliegen den Vorschriften, als
ob sie in der Schweiz gelebt
hatten. Vom Zeitpunkt der neuen
Lage an sind sie wahrend eines
Jahres vom Nachweis einer bei-
tragspflichtigen Beschaftigung
befreit. Die Unterstlitzungen rich-
ten sich nach den personlichen
Verhaltnissen der betroffenen Per-
sonen; doch konnen sie nie hoher
sein als die im Fall 1 festgesetzten
Taggelder und unterliegen den
dort geltenden Bedingungen.

Vierter Fall

Keine Leistungen stehen Personen
zu, welche die in den vorge-
nannten Fallen erwahnten Vor-
aussetzungen nicht erfillen. In
dieser Lage befinden sich Schwei-
zer, die im Ausland eine selb-
standige Tatigkeit ausubten oder
sich dort nur zu Reise- oder
Ferienzwecken aufgehalten ha-
ben.

Allgemeines

Kehrt ein Auslandschweizer in die
Heimat zurlick, darf er nicht ver-
gessen, vor der Abreise von sei-
nem auslandischen Arbeitgeber
eine Bescheinigung Uber die
Dauer seines Arbeitsverhaltnisses
und die Hohe seines Lohnes bzw.
von der Schule einen Ausweis
Uber die besuchten Kurse zu ver-
langen.

Bei Arbeitslosigkeit muss er sich
unverzuglich beim Arbeitsamt sei-
nes schweizerischen Wohnortes
anmelden.

Arbeitslosenleistungen zahlt jede
Arbeitslosenkasse aus; die Wahl
der Kasse ist dem Auslandschwei-
zer freigestellt.
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Bestimmungen
uiber die Grenzganger
Die Grenzgangerregelung wird

endgultig in bilateralen Staatsver-
tragen zwischen der Schweiz und

den Nachbarlandern bereinigt
werden.
Verhandlungen mit Osterreich,

Frankreich, Italien und dem Fur-
stentum Liechtenstein haben zu
Abkommen geflhrt, die noch der
Genehmigung durch die Bundes-
versammlung bedurfen. Mit der
Bundesrepublik Deutschland soll
ein ahnlicher Staatsvertrag abge-
schlossen werden.

Die Vertrage sehen vor, dass die
Grenzganger in dem Land Bei-
trdge zu entrichten haben, wo sie
arbeiten. Ausserdem bestimmen
sie, dass der Wohnsitzstaat der
Grenzganger das Risiko der Ganz-
arbeitslosigkeit deckt, wahrend
der Staat, wo die Erwerbstatigkeit
ausgeulbt wird, fur die Folgen der
Teilarbeitslosigkeit aufkommt.
Zwischen den Vertragsparteien
besteht ein pauschales finanzielles
Ruckgriffsrecht.

Bis zum Inkrafttreten dieses Ab-
kommens, d.h. voraussichtlich bis
Anfang des Jahres 1980, werden
die Grenzganger der vier Nachbar-
lander unter der schweizerischen
Arbeitslosenversicherung wie
folgt behandelt:

Blick auf den Grindelwaldgletscher

— Der Grenzganger, der in der
Schweiz arbeitet, zahlt Beitrdge an
seinen Arbeitgeber und kann bej
Teilarbeitslosigkeit Unterstitzung
verlangen. Ist er voll arbeitslos,
hangen seine Anspriche vom
Recht seines Wohnsitzstaates ab.
— Der Grenzganger, der in der
Schweiz wohnt und im Ausland
arbeitet, kann sich nicht in der
Schweiz gegen die Folgen der
Arbeitslosigkeit versichern. Im-
merhin kann er eine Unterstltzung
beanspruchen, wenn er zwischen
dem 1. Januar und 31. Marz 1977
Mitglied einer schweizerischen
Arbeitslosenkasse gewesen war,
wenn er Schweizerblrger oder im
Besitz einer schweizerischen Nie-
derlassungsbewilligung ist und
sich uber eine fruhere unselb-
standige Erwerbstatigkeit im Aus-
land ausweist. Er kann bei uns nur
dann ein Taggeld beziehen, wenn
er keinen Anspruch auf Leistun-
gen einer auslandischen Kasse be-
sitzt.

Schlussfolgerungen

a) Ein  Auslandschweizer kann
sich nicht freiwillig in der Schweiz
gegen die Folgen der Arbeitslosig-
keit versichern.

b) Kehrt ein Auslandschweizer in
die Heimat zurlick, kann er unter
bestimmten Bedingungen
Arbeitslosenunterstitzung bezie-
hen.

c) Wer sich um schweizerische
Leistungen bewirbt, muss Arbeits-
oder Studienausweise aus dem
Wohnsitzstaat, den er verlassen
hat, vorweisen.

d) Wer nach der Heimkehr ar-
beitslos wird, muss sich unverzig-
lich beim Arbeitsamt seiner Wohn-
sitzgemeinde anmelden.

e) Die Wahl der Arbeitslosenkasse
bleibt im freien Ermessen der
Person, die sich um Unterstutzung
bemuht.

f) Fir Grenzgénger sind im Rah-
men von bilateralen Staatsvertra-
gen besondere Bestimmungen in
Vorbereitung.



	Die Auslandschweizer und ihre Vorsorgemöglichkeiten

